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Einführung eines kreisweit einheitlichen Fahrradverleihsystems –  

RSVG-E-Bike-Verleihstation; 

hier: Umsetzung und Standortwahl im Gemeindegebiet Ruppichteroth 

 

 

Sachverhalt: 

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 beschlossen, den 

Nahverkehrsplan um die Themen Fahrradmietsystem und Mobilstationen zu erweitern und 

diesen zu einem Strategiepapier Mobilität weiter zu entwickeln.  

 

Geplant ist die Einführung eines kreisweit einheitlichen Fahrradverleihsystems mit Start ab 

dem 01.06.2021, dem sog. RSVG-E-Bike. Auf dem Vorplatz der Bushaltestelle „Alte Post“ 

im Hauptort Ruppichteroth ist die Errichtung einer E-Bike-Verleihstation einschließlich der 

hierfür notwendigen Ladeinfrastruktur für zunächst bis zu 6 E-Bikes mit der Vorbereitung für 

eine spätere Erweiterung auf bis zu 10 E-Bikes geplant. An dieser Station werden zum Start 

zunächst 4 E-Bikes abgestellt. Die anderen beiden E-Bikes sollen im Hauptort Schönenberg 

an einer virtuellen Station vor dem Rathaus aufgestellt werden. Eine virtuelle Abstellstation 

beinhaltet keine Ladeinfrastruktur.  

 

Die Besonderheit eines kreisweit einheitlichen Fahrradverleihsystems besteht darin, dass die 

E-Bikes gemeindeübergreifend genutzt werden können. Durch die interkommunale Nutzbar-

keit dieser E-Bikes, welche an einer jeden RSVG-E-Bike-Station gebucht bzw. die Buchung 

beendet werden kann, entsteht eine natürliche Vermischung der E-Bikes. So können z.B. in 

Ruppichteroth gemietete E-Bikes an einer RSVG-Bike-Station einer Nachbarkommune  

abgestellt und die Buchung beendet werden oder umgekehrt. 

Durch die Fa. nextbike werden Auslieferungen nach Pflege-, Wartungs- und Instandhaltungs-

arbeiten so geplant, dass ein Vorhalten von E-Bikes an allen Stationen sichergestellt ist. Jede 

Buchung sowie die genauen Standorte der E-Bikes können seitens der Fa. nextbike mittels 

GPS-Tracker verfolgt werden. 

Nutzer müssen sich vor der ersten Buchung eines RSVG-E-Bike einmalig registrieren. Im 

Anschluss können Buchungen über eine Smartphone-App, den Terminal, einen Bike-

Computer, per Website oder Hotline vorgenommen werden. 

Der Standort im Hauptort Ruppichteroth auf dem Vorplatz der Bushaltestelle „Alte Post“ 

wurde bereits im Vorfeld mit dem Bürgerverein Ruppichteroth abgestimmt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

Einmalige Kosten: 

Zur Vorbereitung der Station im Hauptort Ruppichteroth fallen einmalige Kosten i.H.v. 

10.000,- € zwecks Herstellung eines geeigneten Fundamentes für die Station selbst sowie des 

dazugehörigen Terminals und für die Verlegung der Stromversorgung an. Für eine virtuelle 

Station, wie in Schönenberg, fallen keine Vorbereitungsmaßnahmen und somit auch keine 

Kosten an. 

 

Laufende Kosten: 

Die laufenden Kosten werden im Rahmen der ÖPNV-Umlage als Mehraufwand abgerechnet. 

Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2021 (Nutzung Juni – Dezember 2021) auf ca. 

3.700,- € und für das Haushaltsjahr 2022 (Nutzung Januar – Dezember 2022) auf ca.  

8.000,- €.  

 

In den laufenden Kosten sind alle Dienstleistungen der Fa. nextbike (wie z.B. Aufstellung der 

Stationen, Wartung und Instandsetzung der E-Bikes etc.) sowie die Anschaffung, Bereitstel-

lung und Nutzung der E-Bikes bereits enthalten.  

 

Hinweis: 

Das Fahrradverleihsystem ist zunächst im Rahmen einer Testphase auf 2 Jahre befristet.  

Neben einem touristischen Mehrwert bietet das Fahrradverleihsystem auch die Chance den 

MIV (Motorisierter Individualverkehr) zu entlasten. Die Entlastung des MIV ist jedoch ein 

eher langfristig betrachtetes Ziel. Das Fahrradverleihsystem muss sich zunächst etablieren. 

Nach dem ersten Betriebsjahr wird eine Zwischenbilanz erstellt und die Möglichkeit eröffnet, 

die Anzahl der Verleih E-Bikes aufzustocken. Nach der zweijährigen Testphase wird ent-

schieden, ob sich das Fahrradverleihsystem bewährt hat und somit dauerhaft im Nahverkehrs-

plan aufgenommen wird.  

Mit dem Fahrradverleihsystem besteht die Möglichkeit einen ersten Baustein neuer Verkehrs-

formen, auch im ländlichen Raum, im Hinblick auf die bevorstehende Verkehrswende zu  

setzen. 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth beschließt die Einrichtung einer RSVG-E-Bike-

Verleihstation mit Ladeinfrastruktur im Hauptort Ruppichteroth auf dem Vorplatz der Bus-

haltestelle „Alte Post“ sowie einer virtuellen RSVG-E-Bike-Verleihstation im Hauptort  

Schönenberg am Rathaus. 

 

 

 

 

Ruppichteroth, den 16.04.2021 

 Der Bürgermeister 
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